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In ihrem Diskussionsbeitrag problematisieren Dominik 
von Stillfried und Thomas Czihal das Nebeneinander von 
Kollektiv- und Selektivverträgen, das sie durch mangelnde 
Datentransparenz und methodische Unschärfen 
in der Weiterentwicklung der vertragsärztlichen 
Vergütung beeinträchtigt sehen. Tatsächlich bedarf 
der Vertragswettbewerb im Gesundheitswesen einer 
umfassenden Bestandsaufnahme. Die von vielen 
erhofften und von anderen befürchteten Umwälzungen 
in der Versorgungslandschaft sind weitgehend 
ausgeblieben und die Prognose deutet auf mittlere 
Sicht bei einem unveränderten Ordnungsrahmen 
eher auf Stillstand hin. Die Ursachen hierfür liegen in 
grundlegenden Regelungsdefiziten, die wesentliche 
Parameter des Vertragswettbewerbs offen lassen. 
Die legislativen Versäumnisse der vergangenen 
Legislaturperioden haben verhindert, dass ein für 
die Akteure verlässlicher und diskriminierungsfreier 
Wettbewerbsrahmen entstehen konnte. 

1. Einleitung

Die Weiterentwicklung des Wettbewerbs 
im Gesundheitswesen ist in der politi-
schen Rahmensetzung zunehmend in den 
Hintergrund getreten. Der Gesetzgeber 
bot im zurück liegendem Versorgungs-
strukturgesetz in dieser Frage keine nen-
nenswerten Impulse, sondern entschied 
sich vielmehr in den Regelungen zur 
ambulanten spezialfachärztlichen Ver-
sorgung aktiv gegen wettbewerbliche 
Elemente. Solche waren zwar in der Dis-
kussion, aber derzeit ist regelmäßig zu 
beobachten, dass Wettbewerb zwar von 

verschiedenen Seiten gefordert wird, aber 
die Türen zur legislativen Umsetzung – 
bemerkenswerterweise zu Zeiten eines 
liberal geführten Gesundheitsministeri-
ums – weitgehend verschlossen blieben. 

Öffneten sich die Türen, erschöp-
fetn sich die Debatten um den Ver-
tragswettbewerb in der immer wieder 
aufflammenden Streitfrage, ob für die 
Hausarztverträge nach §73b SGB  V 
das Refinanzierungsgebot weiter gelten 
oder aufgehoben werden sollte. Diese 
Kontroverse, die insbesondere aufgrund 
des Engagement Bayerns sogar den Bun-
desrat beschäftigt hat, verstellt in ihrer 
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des Kassenwechsels bereits gewährleistet 
ist. Diese Perspektive der Versicherten-
wanderung verstärkt gleichzeitig den 
Druck auf Wettbewerber, ihrerseits in 
Innovationen zu investieren. 

3. Hemmnisse des 
Vertragswettbewerbs

Trotz der seit mehreren Jahren bestehen-
den Möglichkeiten haben die Kranken-
kassen von ihrer Option, Verträge ohne 
Beteiligung der KVen zu schließen, nur 
sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. 
Mehrheitlich suchen die Kassen vertrag-
liche Lösungen mit den KVen (oder mit 

deren Beteiligung) in Form von so-
genannten Add-on-Verträgen, die 
lediglich versorgungsergänzend 
und nicht versorgungsersetzend 
wirken. Da gleichzeitig aber die 
Anreize des Morbiditätsorien-
tierten Risikostrukturausgleichs 
wirken, erscheint diese Vertrags-
strategie nicht rational. Wie im 
folgenden gezeigt wird, existieren 

aber allen gesetzlichen Initiativen zum 
Trotz weiterhin wettbewerbshemmende 
Faktoren, die eine von den kollektiven 
Strukturen losgelöste Vertragspolitik 
erschweren.

Rechtsunsicherheit im 
Zusammenhang mit dem 
Sicherstellungsauftrag

Im Gesetz sind Art und Umfang des 
Übergangs und der Ausübung des Sicher-
stellungsauftrages auf die Krankenkassen 
nur unzureichend geregelt. In welchem 
Maße sich der Gesetzgeber in diesem 
Punkt einer klaren Abgrenzung der Ver-
antwortlichkeit zwischen KVen und ver-
tragschließender Krankenkasse enthalten 
hat, wird bereits daran deutlich, dass es 
sogar an einer klaren Zuweisung an die 
Krankenkassen mangelt. Das Gesetz ord-
net seinem Wortlaut nach im Falle eines 
Selektivvertrags lediglich die Einschrän-
kung des Sicherstellungsauftrags für die 
Kassenärztlichen Vereinigungen an. Da-
mit ist selbst die grundlegende Frage, wer 
anstelle der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen die Versorgung gewährleisten soll, 
nur im Wege der Rechtsauslegung zu er-
mitteln. Ein gesetzlicher Rahmen zu den 
Instrumenten, die den Krankenkassen 
zur Sicherstellung zur Verfügung stehen 
oder in welches Verhältnis die vonein-
ander getrennten Sicherstellungsaufträge 

sorgungsverträgen wird Krankenkassen 
ermöglicht, hinsichtlich Preis und Qua-
lität ein besseres Angebot zu unterbrei-
ten, womit sie komparative Vorteile 
gegenüber anderen Krankenkassen im 
ständigen Werben um Versicherte erzie-
len können. Gleichzeitig wird durch das 
Recht der Krankenkassen auf Auswahl 
ihrer Vertragspartner der Wettbewerb 
zwischen den Leistungserbringern ge-
fördert. 

Die Funktion des Vertragswettbe-
werbs geht somit über die Leuchtturm-
hypothese, die auch von Stillfried und 
Czihal angeführt wird, deutlich hinaus, 
da in dieser Sichtweise die Interaktion 

mit dem Wettbewerb auf Krankenkasse-
nebene nicht hinreichend berücksichtigt 
wird. Dies kann auch zu irrigen Vor-
stellungen zur vermeintlichen Weiter-
entwicklung des Wettbewerbs verleiten, 
wie die am 01.03.2013 verabschiedete 
Position der KBV zum Vertragswettbe-
werb belegt. Darin wird die regelhafte 
und finanzneutrale Überführung von 
selektivvertraglichen Versorgungsver-
besserungen und Innovationen in die 
Regelversorgung gefordert.

Diese Kollektivierung selektivver-
traglicher Errungenschaften wird rheto-
risch als Patienteninteresse vermarktet, 
stellt in erster Linie aber eine Innova-
tionsbremse zum Nachteil der Versor-
gung dar. Denn sie enthebt die Wett-
bewerber sowohl auf Kassen- als auch 
auf Leistungserbringerebene von der 
Verantwortung, eigene Anstrengung zur 
Nachahmung zu unternehmen. Dies be-
trifft insbesondere die Kassenärztlichen 
Vereinigungen selbst, die sich gewisser-
maßen zum Nulltarif Innovationen aus 
selektiven Versorgungsverträgen sichern 
möchten. Der Anreiz für Krankenkas-
sen, in neue Versorgungsformen zu in-
vestieren, wird dadurch deutlich redu-
ziert, sodass die Innovationsfähigkeit er-
lahmt. Der behauptete Patientennutzen 
ist hingegen nur eine Schimäre, da der 
Zugang zu Versorgungsverbesserungen 
durch die weitreichenden Möglichkeiten 

Verengung auf die monetären Aspekte 
der Selektivverträge den Blick auf die 
übrigen, für einen funktionierenden 
Vertragswettbewerb nachhaltigen Lö-
sungsansätze. 

Daher ist es durchaus verdienstvoll, 
wenn sich Stillfried und Czihal in ih-
rem Debattenbeitrag dieser Frage zu-
wenden. Denn tatsächlich ist die Suche 
nach einer richtigen Balance zwischen 
kollektivem Sicherstellungsinteresse und 
dem angemessenen und erforderlichen 
Maß an selektiver Vertragsfreiheit zur 
Steigerung von Qualität und Effizienz 
im Gesundheitswesen bei weitem noch 
nicht abgeschlossen. Noch immer ist ein 
fairer und diskriminierungsfreier 
Wettbewerb zwischen Kollektiv- und 
Selektivverträgen, zwischen KVen 
und konkurrierenden Leistungsan-
bietern nicht hergestellt. In diesem 
Beitrag sollen aus einem anderen 
Blickwinkel diejenigen offenen Re-
gelungskreise diskutiert werden, de-
ren Unvollkommenheit bislang einen 
wirksamen Vertragswettbewerb im 
ambulanten Bereich hemmen. Im An-
schluss soll der Ansatz von Stillfried und 
Czihal kommentiert werden. 

2. Der Vertragswettbewerb 

Der Wettbewerb in der ambulanten Ver-
sorgung ist durch das Zusammenspiel 
von Kassen- und Vertragswettbewerb 
gekennzeichnet. Durch die Einführung 
der freien Kassenwahl für Versicherte 
und dem (mittlerweile morbiditätsorien-
tierten) Risikostrukturausgleich wurde 
bereits in den 90er Jahre der Wettbe-
werb zwischen den Krankenkassen 
begründet. Sie sollten durch die Kon-
kurrenz um Versicherte ihre Leistungs-
fähigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie 
das Versorgungsangebot verbessern. Ein 
auf Service und Satzungsleistungen re-
duzierter Wettbewerb kann diesen An-
spruch allerdings nicht einlösen, wenn 
er nicht mit umfänglichen Freiheiten zur 
Gestaltung der Versorgung einhergeht. 

Anderseits liefe der Vertragswett-
bewerb leer, wenn nicht gleichzeitig 
die Kassen ihrerseits im Wettbewerb 
um Versicherte stehen und der Unter-
nehmenserfolg eine Funktion der Ver-
tragspolitik ist. Vertragswettbewerb 
und Kassenwettbewerb sind daher zwei 
Seiten ein und derselben Medaille, die 
zusammenwirken und sich gegenseitig 
bedingen. Durch den Abschluss von Ver-

Noch immer ist ein fairer 
und diskriminierungsfreier 
Wettbewerb zwischen 
Kollektiv- und Selektivvertrag 
nicht hergestellt.
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träge unbestreitbare Vorteile gegenüber 
Mitbewerbern, die diese Strukturen 
erst aus eigener Kraft aufbauen müssen. 
Selbst wenn dies gelingt, bleiben diese 
Parallelstrukturen für viele Ärzte un-
attraktiv, da zusätzlich neue Prozesse 
neben den etablierten Abrechnungsweg 
der KV aufzusetzen sind. 

Inwieweit die marktbeherrschende 
Stellung der KVen mit den Mitteln des 
Kartellrechts, insbesondere der Miss-
brauchsaufsicht, neutralisiert werden 
könnte, ist zweifelhaft. Es könnte viel-
mehr geboten sein, aufgrund der spezi-

fischen Umstände in der ver-
tragsärztlichen Versorgung 
Teilaufgaben aus dem Orga-
nisationsbereich der KVen he-
rauszulösen und in von Dritter 
Seite verwaltete Zweckgemein-
schaften auszulagern, sodass 
auch Wettbewerber der KVen 
diese Infrastruktur nutzen 

können. Ein denkbares Beispiel wäre die 
Abwicklung des Datenträgeraustausches 
zur Abrechnung zwischen den Ärzten 
und den KVen. 

Auswirkungen der 
Vertragshemmnisse auf die 
Vertragspolitik der Kassen

Den vorgenannten Vertragshemmnissen 
ist gemein, dass sie die Transaktionskosten 
der Selektivverträge systematisch erhöhen 
und die Marktposition der KVen weiter 
stärken. Zudem existieren hinreichend 
Anreize und Ansatzpunkte für die KVen 
mit einer Konfrontationsstrategie diese 
Wirkungen zu steigern und die Belastung 
für die Krankenkassen zu erhöhen.

Aus Sicht der Krankenkasse sind Selek-
tivverträge daher mit einer Vielzahl von 
Unwägbarkeiten verbunden, die sie von 
einer aktiven Vertragspolitik ohne Betei-
ligung der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen abhalten können. Es bedarf einigen 
Unternehmergeistes und versorgungspo-
litischen Anspruchs, aber auch die Bereit-
schaft Konflikte mit den Kassenärztlichen 
Vereinigungen zu führen und durchzu-
halten, um trotzdem mithilfe von Direkt-
verträgen Innovationen in die ambulante 
ärztliche Versorgung einzuführen.

4. Der Ansatz von Stillfried/Czihal 

Dem vorstehend gezeichneten Gebirgs-
panorama des angehäuften Handlungs-
bedarfs, für das noch nicht einmal An-

die Mitwirkung zum Abschluss einer 
Vereinbarung erhalten die KVen viel-
fältige Möglichkeiten, die Bereinigung 
zu erschweren oder zu verzögern, wäh-
rend die Krankenkassen gleichzeitig 
zum Abschluss von Hausarztverträgen 
durch Schiedsamtsbeschluss gezwungen 
werden können. Diese asymmetrischen 
Verhandlungspositionen sowie die Op-
tion, die Bereinigungsvereinbarung sei-
nerseits durch ein Schiedsamt festsetzen 
zu lassen, fördert Kompromisslösungen, 
die nicht immer sach- und aufwandsge-
rechte Bereinigungen ermöglichen.

Noch kritischer ist der Bedarf nach 
sachgerechten Regelungen bei der Berei-
nigung arzt- bzw. arztgruppenbezoge-
ner Teilbudgets. Seit dem Versorgungs-
strukturgesetz haben die KVen hier die 
alleinige Gestaltungsautonomie, die sie 
in diesem Zusammenhang dazu nutzen, 
die alleinige Last der Bereinigung den an 
Selektivverträgen teilnehmenden Ärzten 
aufzubürden, auch wenn dies durch die 
geltenden Honorarverteilungsregeln (z.B. 
bei der Berechnung von Regelleistungs-
volumina anhand KV-durchschnittlicher 
Fallwerte) sachlich nicht gerechtfertigt 
ist. Die daraus resultierende überpro-
portionale Belastung der teilnehmenden 
Ärzte mündet in Forderungen an die ver-
tragsschließende Kasse, die zusätzlichen 
Honorarausfälle durch höhere Vergütun-
gen im Selektivvertrag zu kompensieren.

Marktmacht der KVen

Die neu entstandene Problematik der 
arztseitigen Bereinigung leitet zu einem 
grundsätzlichen Hemmnis des Vertrags-
wettbewerbs über – der marktbeherr-
schenden Stellung der Kassenärztlichen 
Vereinigung. Diese äußert sich nicht 
nur in ihren Mitsprache- und Behinde-
rungsmöglichkeiten bei der Bereinigung, 
sondern insbesondere in der durch das 
Monopol im Kollektivvertrag aufrecht-
erhaltenen und bereits finanzierten In-
frastruktur zum Management von Ver-
trägen. Aus diesem Grund haben die 
KVen im Wettbewerb um Selektivver-

zueinander gesetzt werden sollen, fehlt 
vollständig. Dieses Regelungsvakuum 
kann zu erheblichen Spannungen führen, 
wenn die KVen mit Hinweis auf die selek-
tivvertraglich versorgten Versicherten die 
gemeinsame Wahrnehmung von Aufga-
ben der Sicherstellung, dazu gehören die 
Bedarfsplanung, die Qualitätssicherung 
oder die Wirtschaftlichkeitsprüfung in 
Frage stellen. In diesen Zusammenhang 
ist auch der Hinweis von Stillfried/Czihal 
auf die reduzierte Datenlage in der Be-
darfsplanung zu stellen.

Derartige Unsicherheiten stellen für 
die Krankenkassen zusätzliche Transak-
tionskosten dar, da mögliche Konflikte 
mit den Kassenärztlichen Vereinigungen 
bewertet und in das wirtschaftliche Kal-
kül des Selektivvertrages miteinbezogen 
werden müssen. 

Dieser von Gesetzes wegen anarchi-
sche Dualismus eines geteilten Sicher-
stellungsauftrages kann allerdings nicht 
dadurch behoben werden, dass mehr 
Datensätze hin- und hergeschoben wer-
den, wie es Stillfried/Czihal nahelegen. 
Dies wäre eine Verkennung des grund-
legenden legislativen Handlungsbedarfs 
zur Formulierung eines trennscharfen 
Sicherstellungsauftrages mit einem ge-
setzlich normierten Instrumentarium, 
dass den Kassen ermöglicht, ihre erwor-
bene Verpflichtung auch rechtssicher 
wahrzunehmen.

Die Bereinigung der 
Kollektivbudgets

Mehr Fortschritte sind in der Frage der 
Bereinigung der Budgets zu beobach-
ten, gleichwohl sind hier nur in Teilen 
befriedigende Lösungen vorhanden. 
Die sachgerechte Bereinigung der Kol-
lektivbudgets stellt als Maßnahme zur 
Verhinderung der Doppelfinanzierung 
eine wesentliche, vielleicht sogar die 
bedeutsamste Voraussetzung für Selek-
tivverträge ohne KV-Beteiligung dar. 
Hier hat die gesetzliche Kompetenzzu-
weisung an den Bewertungsausschuss, 
hierzu Vorgaben zu erlassen, durchaus 
für ein höheres Maß an Klarheit gesorgt. 

Bemerkenswert bleiben allerdings 
die erheblichen Mitwirkungsrechte 
der KBV und der KVen. Es kommt 
im deutschen Wirtschaftsleben nicht 
häufig vor, dass einem Mitbewerber 
der unmittelbare Einfluss auf die fi-
nanziellen Rahmenbedingungen der 
Konkurrenz eingeräumt wird. Durch 

Das grundlegende 
Wettbewerbshemmnis ist die 
marktbeherrschende Stellung 
der KVen.
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der Grundlohnsummenveränderung un-
terworfen sein soll. Wie die Entwick-
lung der ärztlichen Honorare der letzten 
Jahre zeigt, hat sich dieser Umstieg auch 
wirtschaftlich positiv für die Vertrags-
ärzte niedergeschlagen. 

Unangemessenes Verhältnis 
von Problem und Lösung

Die unangemessene Einordnung des von 
Stillfried/Czihal beschriebenen Prob-
lems schlägt sich auch in den Lösungs-
vorschlägen nieder. In jedem Fall weisen 
die aufgezeigten Wege in ihrer Tragweite 
eine im Vergleich mit dem zu beheben-
den Problem eine deutlich überschießen-
de Tendenz auf. Zudem widersprechen 
sie jeweils geltendem Recht.

Weder die vollständige Bereinigung 
von Selektivvertragsteilnehmern noch 
die Berücksichtigung von Selektivver-
tragsdiagnosen bei der Ermittlung der 
diagnosebezogenen Veränderungsrate 
sind juristisch nach geltender Rechtsla-
ge umsetzbar.

Die Vermischung der Bereinigung 
mit der Ermittlung der Veränderungs-
rate widerspricht dem exklusiven Ziel 
der Bereinigung zur Vermeidung einer 
Doppelfinanzierung. Stattdessen bür-
dete diese Lösung den Krankenkassen 
neue finanzielle Risiken auf, die ihnen 
durch die nunmehr vollständige ext-
rabudgetäre Vergütung aller der von 

Teilnehmern an Selektivverträgen in 
Anspruch genommenen Leistungen 
entstünden. Dies hat der Gesetzgeber 
von vorneherein unterbinden wollen, 
indem er den Umfang der Bereinigung 
ausdrücklich an den im Selektivvertrag 
vereinbarten Leistungsinhalt gebunden 
hat. Umgekehrt gelten für Leistungen, 
die nicht vom Versorgungsumfang eines 
Selektivvertrages umfasst sind, weiter-
hin die gesamtvertraglichen Regelungen.

In rechtlicher wie sachlicher Hinsicht 
ebenso wenig tragfähig ist der Alterna-
tivvorschlag, die in Selektivverträgen 
dokumentierten Diagnosen (SV-Diag-
nosen) in die Berechnung der diagno-

bereits auf Referenten- oder Abteilungs-
leiterebene – denn nur dort werden die 
Modelle wirklich verstanden – um je-
des Detail erbittert gerungen. Diese 
neu gewonnene Bedeutung verleitet 
dazu, solchen methodischen Einzelfra-

gen – wie der sachgerechten 
Berücksichtigung von Selek-
tivvertragsteilnehmern – auch 
im politischen Diskurs einen 
Rang einzuräumen, den ihnen 
bei Licht besehen im Rege-
lungsgefüge der ambulanten 

Versorgung nicht zukommt. 
Zudem tritt eine Machbarkeitsillusion 

in Erscheinung, die den Ergebnissen der-
artiger Berechnungsmodelle den Rang 
einer objektiven Wahrheit beimessen. 
Bereits der Gebrauch des Begriffs der 
„Fehlschätzung“ oder „falsch-niedrige 
Schätzung“ suggeriert eine irrtümliche 
Abweichung von einem tatsächlichen 
„wahren“ Wert, der ansonsten durch 
das Modell bestimmt würde, wären da 
nicht angeblich diese ärgerlichen Fehler.

Dabei hat jede Schätzung zur morbi-
ditätsbedingten Veränderung so viel mit 
der Wirklichkeit zu tun, wie die Schat-
tenbilder an Platons Höhlenwand. Die 
Ergebnisse solcher Modelle finden ihre 
Legitimation daher auch nicht in ihrer 
objektiven Aussagekraft, sondern durch 
politischen Konsens. Denn das richtige 
Modell gibt es nicht. Vielmehr prägen 
auch Zweckmäßigkeitserwägungen, 
empirisch nicht immer nach-
prüfbare Annahmen und 
wirtschaftliche Restriktionen 
die Modellgestaltung. Eine 
Änderung des Modells zieht 
unweigerlich auch ein anders 
Ergebnis nach sich. Die morbi-
ditätsbedingte Veränderungs-
rate wird nicht deswegen ver-
einbart, weil sie die richtige wäre, son-
dern als Ergebnis eines Kompromisses 
zwischen widerstreitenden Interessen.

Der geradezu heilige Ernst, mit dem 
der Morbiditätsorientierung dennoch 
in der vertragsärztlichen Vergütung ge-
huldigt wird, liegt hingegen weniger in 
einer fachlichen, sondern wiederum in 
einer politischen Rationalität begrün-
det. Durch die Scheinobjektivität der 
Morbiditätsbindung soll die vertrags-
ärztliche Vergütung befriedet werden, 
indem deren Weiterentwicklung an ein 
vermeintlich medizinisches Kriterium 
gebunden wird und nicht länger der 
ökonomisch orientierten Beschränkung 

spruch der Vollständigkeit erhoben wer-
den kann, steht die ausgeprägt technisch 
orientierte Problemskizze von Stillfried/
Czihal gegenüber. Die Autoren beschrän-
ken sich in ihrer Analyse auf einen relativ 
speziellen Bereich der vertragsärztlichen 

Vergütung, der Bestimmung der morbi-
ditätsbedingten, genauer diagnosebezo-
genen Veränderungsrate. 

Die von den Autoren diskutierte Fra-
ge lautet im Kern, ob und inwieweit die 
Teilnehmer an bereinigten Selektivver-
trägen im Rahmen der noch in Anspruch 
genommenen Kollektivversorgung eine 
andere Entwicklung der diagnosebe-
zogenen Morbidität aufweisen als die 
Restpopulation. Dies wäre beispielswei-
se der Fall, wenn bei den Teilnehmern an 
einem bereinigten Hausarztvertrag hin-
sichtlich der von Fachärzten gestellten 
Diagnosen eine höhere (aber auch nied-
rigere) Prävalenzentwicklung beobach-
ten werden kann als bei Versicherten, 
die ausschließlich kollektivvertraglich 
versorgt werden.

Damit wird ein Anliegen der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen, insbesondere 
aus dem Süden der Republik adressiert, 
dass sowohl im vergangenen als auch in 
diesem Jahr Gegenstand kontroverser 
Diskussionen im Bewertungsausschuss 
gewesen ist. 

Das Primat des Technischen

Es bedarf schon mehr als einer gewissen 
Liebe zum Detail, dieser rein methodi-
schen Frage der Modellgestaltung eine 
existenzielle Bedeutung für das Verhält-
nis von Kollektiv- und Selektivvertrag 
beizumessen. Gleichwohl ist diese Fo-
kussierung auf die methodische Fein-
steuerung Ausdruck der zunehmenden 
Delegation politischer Entscheidungen 
an statistische Expertensysteme, wie im 
vorliegenden Beispiel das Klassifikati-
onsmodell zur Ermittlung der morbi-
ditätsbedingten Veränderungsrate. Da 
einzelne Modellentscheidungen Aus-
wirkungen auf die Ergebnisse haben 
können, die noch vor wenigen Jahren 
langwierige Verhandlungen auf höchster 
Ebene benötigt hätten, wird inzwischen 

Durch die Scheinobjektivität 
der Morbiditätsbindung soll die 
vertragsärztliche Vergütung 
befriedet werden.

Methodischen Detailfragen 
wird ein Rang eingeräumt, der 
ihnen tatsächlich nicht zusteht.
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sebezogenen Veränderungsrate mitein-
zubeziehen. Damit würden die Daten 
der Selektivvertragsteilnehmer „vervoll-
ständigt“, sodass diese nicht weiter aus 
der Berechnung ausgeschlossen werden 
müssten. Gleichzeitig würde aber die 
Entwicklung der diagnosebezogenen 
Morbidität aus dem Selektivvertrag in 
die diagnosebezogene Veränderungsrate 
einfließen, sodass diese in zweifacher 
Weise finanzwirksam würde: Sowohl 
über die Vergütung im Selektivvertrag 
als auch über die Veränderungsrate zur 
Anpassung des morbiditätsbedingten 
Behandlungsbedarfs. Die Veränderun-
gen der diagnosebezogenen Morbidität 
würde die Anpassung der Gesamtvergü-
tung beeinflussen, obwohl die Selektiv-
vertragsteilnehmer gerade im vertraglich 
definierten Umfang aus der vertrags-
ärztlichen Versorgung herausgenommen 
werden sollen. In der Logik von Still-
fried/Czihal, die von einer überdurch-
schnittlichen Entwicklung der diagnose-
bezogenen Morbidität im Selektivertrag 
ausgehen, würde eine vertragsschließen-
de Krankenkasse einen Morbiditätsan-
stieg zweimal finanzieren: im Selektiv-
vertrag und in der Kollektivversorgung, 
wobei in letzterer alle Krankenkassen 
betroffen wären, also auch solche, die 
überhaupt keine Selektivverträge haben. 

Zudem sind für die Bestimmung der 
Veränderung der Morbiditätsstruktur 
lediglich die vertragsärztlichen Diagno-
sen heranzuziehen (§87a Abs. 4 Satz 3 
SGB V). Ob Diagnosen, die im Rahmen 
der selektivvertraglichen Versorgung do-
kumentiert werden, auch als vertrags-
ärztliche Diagnosen zu betrachten sind, 
ist spätestens mit der jüngsten Vereinba-
rung zum Bundesmantelvertrag entschie-
den worden. Dort wird die selektivver-
tragliche Versorgung explizit außerhalb 
der vertragsärztlichen Sphäre verortet.

Im Ergebnis entsprechen die Vor-
schläge von Stillfried/Czihal somit eher 
der Verhinderungslogik der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen, die den Vertrags-
wettbewerb durch eine schrittweise 
Anhebung der Transaktionskosten des 
direkten Kontrahierens einzudämmen 
versuchen, als einem ernsthaften Ver-
such der Problemlösung. Obgleich die 
Autoren postulieren, eine „friedliche 
Koexistenz“ der Vertragsformen anzu-
streben, träte bei einer Umsetzung ihrer 
Lösungsvorschläge das genaue Gegen-
teil ein. � n
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